Auslegungsbekanntmachung
Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes der Stadt Zossen nach § 3 (2) BauGB
Betr.: Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes "Fotovoltaikanlage Wünsdorf"  nach § 3 (2) BauGB

Der von den Stadtverordneten in der Sitzung vom  07. Juli 2010 gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes "Fotovoltaikanlage Wünsdorf"  und der Entwurf der Begründung dazu liegen vom 05.August 2010  für einen Monat im Rathaus der Stadt Zossen, im Bürgerbüro während der Sprechzeiten 
Mo
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und 
13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Die
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und      
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Do
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 
13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Fr
8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Sa
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (jeden 1. Samstag im Monat) 
also in der Auslegungszeit am  07. August und 04. September 2010
aus. 

Der Bebauungsplan liegt im Nord-Osten des Ortsteiles Wünsdorf der Stadt Zossen. Der Geltungsbereich ist im folgenden Kartenauszug als markierte Fläche dargestellt.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder während der Sprechzeiten zur Niederschrift vorgebracht werden. 
Michaela Schreiber

Bürgermeisterin 

